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für angehende Bauwillige in unserer Stadt 
ist es bestimmt nicht einfach, die man-
nigfachen Probleme und Anforderungen, 
die nun einmal mit der Verwirklichung 
eines Bauvorhabens verbunden sind, zu 
überschauen.
Gerade im Bereich des Bau- und Pla-
nungsrechtes sind umfangreiche ge-
setzliche Bestimmungen zu beachten, 
die für den sich mit einem Bauvorhaben 
erstmals beschäftigenden Bauherren oft-
mals schwer verständlich und verwirrend 
erscheinen.
Die Stadt Siegen möchte mit der nun-
mehr schon 3. Aufl age dieser Broschüre 
Hinweise, Anregungen und Tipps geben, 
die gesetzlichen Bestimmungen etwas 
anschaulicher darstellen und Ihnen da-
mit einen umfassenden Leitfaden in die 
Hand geben.
Mit dieser Schrift wird sozusagen ein Bo-
gen geschlagen von ersten Überlegungen 
zur Auswahl eines Baugrundstückes über 
Kriterien, die beim Planen und Bauen 
zu beachten sind, hin zu einem ersten 
Planentwurf und dem Baugenehmi-
gungsverfahren bis zur Verwirklichung 
Ihres Bauvorhabens. Fragen der fi nan-
ziellen Förderungsmöglichkeiten sind 

ebenso angesprochen wie Fragen zum 
Verständnis für die Belange von Natur, 
Umwelt und Landschaft. Gerade beim 
Bau eines Hauses erweisen sich viele Ent-
scheidungen für die Umwelt auf lange 
Sicht – auch unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten – als durchaus günstig für 
den Bauherrn.
Diese Broschüre erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Angesichts der Viel-
falt der angesprochenen Themen kann sie 
dies auch nicht leisten. Selbstverständlich 
sind die in der Broschüre aufgezeigten 
städtischen Dienststellen und die genann-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung gerne bereit, Ihnen bei 
allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre dieser Broschüre und bei der 
Verwirklichung Ihres Bauvorhabens viel 
Erfolg.

Joachim Brune
Stadtbaurat
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Alle diese Betriebe haben die kostenlose 
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Gerüstbau und -verleih 28
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1. Grundstücksmarkt

Der Erwerb eines geeigneten Grundstücks 
erfolgt normalerweise auf dem „freien“ 
Markt über Zeitungsannoncen oder durch 
Einschaltung von Immobilienmaklern. Dane-
ben können auch Anfragen bei kirchlichen 
Institutionen zum Ziel führen. Bei der Stadt 
Siegen besteht auch die Möglichkeit, sich 
für Baugebiete und Einzelgrundstücke in 
städtischem Besitz zu bewerben. Nähere 
Auskünfte hierzu erhalten Sie bei der Ab-
teilung „Liegenschaften“ im Rathaus Wei-
denau, Zi. 407–410, Tel. 02 71/404-24 07 
bis 24 10.
Grundstückseigentümer oder -käufer soll-
ten sich bei der Stadtverwaltung Siegen in 
der „Servicestelle Bauberatung“, die bei 
der Abteilung „Bauaufsicht, Stadtplanung, 
Denkmalschutz“ im Rathaus Geisweid an-
gesiedelt ist, in Zimmer 222, Tel. 02 71/
404-32 86 oder 32 91 erkundigen, ob das 
Grundstück nach den planungs- und bau-
rechtlichen Eigenschaften und dem Stand 

der Erschließung tatsächlich ein Baugrund-
stück ist und wie es bebaut werden kann.

2. Grundstückskauf

Bevor Sie sich endgültig für ein Grund-
stück entscheiden, sollten Sie es genauer 
kennenlernen. Eine wichtige Rolle spielt 

die Untergrundbeschaffenheit. Bei fel-
sigem Grund oder hohem Grundwasser-
spiegel müssen beispielsweise entspre-
chende Vorkehrungen getroffen werden, 
die auch die Baukosten erhöhen. Aus-
künfte können Sie u. a. von örtlichen 
Unternehmen, von Nachbarn und ggf. 
im Rahmen einer gutachtlichen Prüfung 
durch einen Bodengutachter erlangen. 

I. Vom Baugrund zum Planentwurf

Bebauungsplan Nr. 248 „Steimel“ In Siegen Obersetzen
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Weitere Informationen über bekann-
te schädliche Bodenverunreinigungen 
(sog. Altlasten) können Sie durch eine 
Anfrage bei der Abteilung „Umwelt“ im 
Rathaus Geisweid und beim Umweltamt 
des Kreises Siegen-Wittgenstein erhalten. 
Über vorhandene öffentlich-rechtliche 
Baubeschränkungen (Baulasten) infor-
miert die Abteilung „Bauaufsicht, Stadt-
planung, Denkmalschutz“ in Zi. 327 im 
Rathaus Geisweid, Tel. 404-32 94. Ferner 
sollten Sie sich über ggf. vorhandene 
grundstücksbezogene privatrechtliche 
Belastungen und Beschränkungen infor-
mieren. Lassen Sie sich vom Grundstücks-
veräußerer hierzu einen Grundbuchaus-
zug neuesten Datums zeigen, und fragen 
Sie ihn nach bestehenden Miet- oder 
Pachtverhältnissen und Baulasten. Erkun-
digen Sie sich auch genau, wie die Ge-
gend um das Grundstück in den nächs-
ten Jahren aussehen wird. Garantien für 
eine ruhige Lage auf Lebenszeit gibt es 
zwar nirgends, doch kann man bei der 

„Servicestelle Bauberatung“ erfahren, 
ob in absehbarer Zeit in der Nähe wei-
tere gravierende Änderungen zu erwar-
ten sind. Nach den Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches sind Grund-
stückskaufverträge zu ihrer Wirksamkeit 
notariell zu beurkunden. Das Eigentum 
am Grundstück geht erst hiernach und 
mit der Umschreibung im Grundbuch 
über. Dieses wird bei den Amtsgerichten 
geführt. Ein Notar Ihrer Wahl berät Sie 
über alle mit einem Kauf verbundenen 
Rechte und Pfl ichten.

3. Erbbaurecht

Von dem Eigentumserwerb, bei dem der 
Kaufpreis meist bar in einem Zuge oder in 
Teilbeträgen entrichtet wird, unterschei-
det sich das Erbbaurecht grundsätzlich. 
Mit der Bestellung eines Erbbaurechts 
erwirbt man das grundbuchlich gesicherte 
Recht, ein fremdes Grundstück baulich zu 

nutzen. Der Grundstückseigentümer er-
hält hierfür eine Pacht, den sogenannten 
Erbbauzins. Traditionelle Anbieter von Erb-
baurechten sind die Städte und Gemein-
den sowie die Kirchengemeinden. Bei der 
Stadt Siegen erhalten Sie dazu Auskunft 
von der Liegenschaftsabteilung unter Tel. 
404-24 06. Die Kosten für die erstmalige
Erschließung des Grundstücks trägt in der
Regel der Erbbauberechtigte.

4. Wohnungseigentum

Nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
können Grundstücke auch mit Eigen-
tumswohnungen bebaut und wohnungs-
weise veräußert werden. Dabei wird ein 
der Wohnungsgröße entsprechender 
Miteigentumsanteil am Grundstück und 
am Gemeinschaftseigentum des Hauses 
sowie das Sondereigentumsrecht an der 
Wohnung und z. B. an einem Garagen-
platz erworben. Auch diese Verträge sind 

http://www.modernhouses.de
http://www.berg.modernhouse.de
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notariell zu beurkunden. Voraussetzung 
zur Begründung von Wohneigentum ist 
eine Abgeschlossenheitsbescheinigung 
der Bauaufsichtsbehörde.

5. Grundstückswerte

Auskünfte über die Bodenwerte von 
Grundstücken erteilt der Gutachteraus-
schuss der Stadt Siegen, der jährlich einen 

aktuellen Bericht über die Entwicklung 
des Bodenwertes herausgibt.
Dort können die jeweils aktuellen Bo-
denrichtwerte erfragt werden, die einen 
ersten Anhalt für Grundstückspreise 
darstellen. Man berät dort auch über 
durchschnittliche Preise von Eigentums-
wohnungen, Erbbauzinsen und andere 
Immobilienwertfragen.
Der individuelle augenblickliche Wert 
eines Grundstücks (sogenannter „Ver-

kehrswert“) lässt sich durch ein Verkehrs-
wertgutachten ermitteln, welches unter 
bestimmten Voraussetzungen bei einem 
Grundstückssachverständigen oder dem 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte 
in Auftrag gegeben werden kann. Diese 
Gutachten sind jedoch unverbindlich und 
verpfl ichten niemanden, zu dem ermit-
telten Ergebnis zu kaufen oder zu verkau-
fen. In jedem Falle sollte man den Verkäu-
fer fragen, ob in dem genannten Preis die 
Erschließungsbeiträge enthalten sind.

Die Anschrift des Gutachterausschusses 
lautet: Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte der Stadt Siegen, Geschäfts-
stelle, Rathaus Geisweid, Zimmer 3–5, 
Tel. 02 71/404-32 63.

6. Nebenkosten

6.1 Grunderwerbskosten

Bei jedem Grundstückskauf kommen ne-
ben den reinen Grundstückskosten noch 
Nebenkosten dazu. Dies sind die Grund-
erwerbssteuer, die Notariats- und Grund-

Bebauungsplan Nr. 326 „Am Eichert“
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buchkosten, die Vermessungsgebühren 
und gegebenenfalls die Maklerprovision 
zuzüglich Mehrwertsteuer.

6.2 Gebühren und Beiträge

Auch die Stadt Siegen ist berechtigt 
und verpfl ichtet, für die Erschließung 
von Grundstücken nach den speziellen 
gesetzlichen Vorschriften des Abgaben-
rechts Abgaben (Gebühren und Beiträge) 

zu erheben. Im Wesentlichen sind von 
einem Grundstückseigentümer für die 
Erschließung eines Grundstücks folgende 
Kosten, die in den Finanzierungsplan ein-
bezogen werden sollten, zu tragen:

– Erschließungsbeiträge:
Aufgabe der Stadt ist es, Erschließungs-
anlagen, wie z. B. Straßen, Wege und
Plätze, Sammelstraßen innerhalb der
Baugebiete, Grünanlagen usw. herzu-

stellen. Die beitragsfähigen Kosten für 
diese Anlagen werden von der Stadt auf 
die durch die jeweilige Anlage erschlos-
senen Grundstücke umgelegt.

Erschließungsbeiträge sind in der Regel 
erst zu zahlen, wenn die entsprechenden 
Anlagen endgültig fertiggestellt sind. 
Die Stadt kann jedoch den Grundstücks-
eigentümer zur Vorausleistung heran-
ziehen, sofern eine Baugenehmigung 

Bebauungsplan Nr. 340 „Wohngebiet Patmos“ In Siegen-Geisweid

Die Stadt Siegen ist bemüht in allen Stadtteilen 

die Nachfrage nach Baufl ächen zu befriedigen. 

Um dies zu ermöglichen, hat die Stadt Siegen 

im Jahr 2001 das Wohnbaufl ächenkonzept aus 

dem Jahr 1990 weiterentwickelt und fortge-

schrieben. Auf der Grundlage dieses Konzepts 

werden kontinuierlich Bebauungspläne und 

Satzungen erarbeitet, um den Bedarf an Bau-

land abzudecken. 

Als Beispiele sind auf den nachfolgenden Sei-

ten drei Baugebiete dargestellt, die aktuell seit 

Frühjahr 2006 bebaut werden können:
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erteilt wurde oder mit der Herstellung 
der Erschließungsanlage begonnen wor-
den ist. Da es sich bei den zu zahlenden 
Erschließungsbeiträgen um nicht uner-
hebliche Beträge handelt, sollten diese 
auf jeden Fall in die Finanzierungsplanung 
einbezogen werden. Auskünfte über die 
Höhe der Beiträge erteilt die Arbeitsgrup-
pe Beiträge im Rathaus Geisweid, Zi. 123, 
Tel. 404-34 38.

– Kanalanschlussbeiträge:
Als Ersatz des durchschnittlichen Auf-
wandes für die Herstellung und Er-
weiterung der städtischen Abwasser-
anlagen und als Gegenleistung für die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
städtischen Abwasseranlagen werden 
von den Grundstückseigentümern Ka-
nalanschlussbeiträge erhoben. Zuständig 
hier ist der Entsorgungsbetrieb der Stadt 
Siegen „ESI“ in Siegen-Eiserfeld, Gold-
ammerweg 30, Tel. 02 71/31 45-707.

– Kostenersatz für Anschlusskanäle 
(Grundstücksanschluss):
Der Aufwand für die Herstellung, Erneue-
rung, Veränderung und Beseitigung sowie 
die Kosten für die Unterhaltung des Grund-
stücksanschlusses, also das Verbindungs-
stück vom Nebensammler in der Straße 
bis zur Grundstücksgrenze, sind der Stadt 
Siegen zu erstatten. Auskünfte hierüber 
erteilt ebenfalls der Entsorgungsbetrieb.

– Anschlusskosten für Wasser, Gas, 
Strom usw.:
Zuständig für die durch diese Anschlüsse 
entstehenden Aufwendungen sind die 
Siegener Versorgungsbetriebe GmbH so-
wie die RWE Energie AG.

– Straßenausbaubeiträge:
Sofern Sie den Kauf eines Wohnhauses 
bzw. eines unbebauten Grundstücks an 
einer „älteren“ Straße beabsichtigen, 
sollten Sie sich bei der „Arbeitsgruppe 
Beiträge“ über evtl. anfallende Straßen-
ausbaubeiträge erkundigen. Diese Beiträ-
ge werden z. B. bei öffentlichen Straßen, 
die sich in einem überholungsbedürftigen 
oder schlechten Ausbauzustand befi n-
den, für die Wiederherstellung der Straße 
erhoben.

7. Vermessungen und 
Liegenschaftskataster

Zu dem Baugenehmigungsverfahren wer-
den Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch 
und der Liegenschafts-(Kataster)karte be-
nötigt. Diese sind bei der Vermessungsab-
teilung im Rathaus Geisweid, Zimmer 21, 
Tel. 02 71/404-32 35 oder beim Katas-
teramt der Kreisverwaltung des Kreises 
Siegen-Wittgenstein zu erhalten. Bei ge-
gebenenfalls erforderlichen Grenzvermes-

sungen, Bauabsteckungsvermessungen 
und der gesetzlich vorgeschriebenen 
abschließenden Gebäudeeinmessung 
helfen die öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure gerne weiter.

8. Finanzielle Förderungs-
möglichkeiten

Auskünfte über fi nanzielle Förderungs-
möglichkeiten im sozialen Wohnungs-
bau erteilt die Stadtverwaltung Siegen, 
Abteilung Wohnen, im Rathaus Wei-
denau, Zimmer 243, Tel. 02 71/404-
22 43. Das Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfa-
len hat zu den verschiedenen Förder-
programmen Informationsbroschüren 
herausgegeben, die auf Anfrage bei 
der Stadtverwaltung Siegen erhältlich 
sind. Förderungsmöglichkeiten sind z. B. 
gegeben bei:

– Förderung des Neubaus und des Er-
werbs von Familienheimen und Eigen-
tumswohnungen 

– Förderung des Mietwohnungsbaus

– Förderung von baulichen Maßnahmen 
zur Reduzierung von Barrieren im Woh-
nungsbestand

http://www.lbs-eiserfeld.de
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Der Platz für Ihr neues Zuhause

Kompetente Beratung
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1. Zuständigkeiten

Genehmigungsbehörde für das Stadt-
gebiet Siegen ist die Bauaufsichtsbehör-
de im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 
57078 Siegen.

Sie ist zuständig für:

– Bauvorbescheide
– Baugenehmigungen
– Befreiungen und Abweichungen
– Genehmigungen für Grundstückstei-

lungen
– Abgeschlossenheitsbescheinigungen 

nach Wohnungseigentumsgesetz

Zuständige Sachbearbeiter in Bezug auf 
die Erteilung von Genehmigungen fi nden 
Sie im 2. Obergeschoss des Rathauses 
Geisweid, Zimmer 201 bis 210 und 218 
bis 227.

Als Anlaufstelle ist in Zi. 222 die „Ser-
vicestelle Bauberatung“ mit erweiterten 
Öffnungszeiten untergebracht:
Mo. bis Fr. 08.00–12.30
Mo. und Di. 13.30–16.00
Do. 13.30–18.00

Neben der städtebaulichen Beurteilung 
aller Baugesuche werden hier eine kompe-
tente Bauberatung und Auskunftserteilung 
in bauplanungs- und bauordnungsrecht-
licher Sicht zu allen relevanten Themen für 
bauwillige Bürgerinnen und Bürger, sowie 
koordinierende Aufgaben angeboten.

Hier werden alle Bebauungspläne, Sat-
zungen, Kartenunterlagen, Broschüren 
und Formulare vorgehalten. Sie können 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
ter Tel. 404-32 86 und 404-32 91 errei-
chen. Bei umfangreichen Beratungswün-
schen empfi ehlt sich eine telefonische 
Terminabsprache.

2. Einführung in das 
Baurecht
Der Wunsch nach einem eigenen Haus 
ist für viele Menschen ein erstrebenswer-
tes Lebensziel. Vorbereitung, Planung, 
Finanzierung, Genehmigung und Durch-
führung eines solchen Vorhabens sind 
nicht alltägliche Vorgänge und setzen 
eine Reihe von Kenntnissen voraus. Vom 
Gesetzgeber sind dem Bauherrn eine 

Anzahl von Aufgaben übertragen wor-
den, für die er verantwortlich ist. So hat 
er zur Vorbereitung, Überwachung und 
Ausführung einen Entwurfsverfasser, ei-
nen Bauleiter, Unternehmer und einen 
für die Ausführung Verantwortlichen zu 
beauftragen. Ihm obliegen gegenüber 
der Bauaufsichtsbehörde die nach öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften erfor-
derlichen Anzeigen und Nachweise. Der 
Bauherr und sein Architekt haben den 
Bauantrag bei der Bauaufsichtsbehörde 
einzureichen.

2.1 Die neue Landesbauordnung 
zum 1. März 2000 (BauO NRW)

Zu diesem Zeitpunkt ist eine neue Bau-
ordnung für das Land NRW in Kraft ge-
treten. In den nachfolgenden Punkten 
erfolgen hierzu grundsätzliche Ausfüh-
rungen. Eine detaillierte und komplette 
Darstellung der Rechtslage würde den 
Rahmen einer Informationsbroschüre 
sprengen. Aufgabe Ihres Entwurfsver-
fassers ist es, Ihren Fragen nachzugehen 
bzw. Auskünfte von den zuständigen 
Behörden einzuholen.

2.1.1 Das Freistellungsverfahren 
nach § 67 BauO NRW

Die neue Bauordnung sieht vor, dass 
in einem rechtskräftigen, qualifi zierten 
Bebauungsplan, sowie bei einem vor-
habenbezogenen Bebauungsplan die 
Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Wohngebäuden geringer 
und mittlerer Höhe keiner Baugenehmi-
gung bedarf. Die Genehmigungsfrei-
stellung gilt auch für die Nebengebäude 
und Nebenanlagen sowie für Garagen 
und überdachte Stellplätze mit einer 
Nutzfl äche von 1.000 qm, wenn sie 
den oben genannten Wohngebäuden 
dienen. 

Allerdings überlässt der Gesetzgeber 
den Bauwilligen, auch für freigestellte 
Vorhaben eine Baugenehmigung zu be-
antragen, wovon oft Gebrauch gemacht 
wird. Ein Grund dafür mag sein, dass die 
erheblich gestiegene Verantwortung von 

II. Bauen im Stadtgebiet Siegen
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Bauherrn und Architekt nicht getragen 
werden soll. Auch entfallen die im Bau-
genehmigungsverfahren oft nützlichen 
Hinweise und Anregungen der Bauauf-
sichtsbehörde, die in der Vergangenheit 
den Bauherrn viel Ärger und Kosten er-
sparen halfen. 
In allen anderen Fällen ist ein Bauantrag 
zwingend erforderlich.

Bei den genehmigungsfreien Baumaß-
nahmen und Nutzungsänderungen 
bedarf es allerdings der Vorlage von 
Bauunterlagen in dem gesetzlich vor-
geschriebenen Rahmen, die bei der Ab-
teilung Bauaufsicht der Stadt Siegen ein-
zureichen sind. Die hierzu notwendigen 
Bauvorlagen in der Genehmigungsfrei-
stellung sind aus dem Antragsvordruck 
ersichtlich. Er muss von einem vorlage-
berechtigten Entwurfsverfasser unter-
zeichnet sein. Die Bauaufsichtsbehörde 
hat dann die Möglichkeit, dem Bauherrn 
innerhalb eines Monats nach Eingang 
mitzuteilen, dass ein Baugenehmigungs-
verfahren durchgeführt werden soll. Teilt 
sie ihm das nicht mit, darf einen Monat 
nach Eingang der Bauvorlagen bei der 
Gemeinde mit dem Vorhaben begonnen 
werden.

Auf Wunsch des Bauherrn kann von der 
Behörde eine gebührenpfl ichtige Erklä-
rung verlangt werden, dass kein Geneh-
migungsverfahren durchgeführt wird, die 
dann zum Baubeginn berechtigt. Diese 
Erklärung kann in der Regel die Wartezeit 
von einem Monat auf ein bis zwei Wochen 
verkürzen.

Vor Baubeginn ist jedoch den Eigentü-
mern und Erbbauberechtigten angren-
zender Grundstücke mitzuteilen, dass ein 
genehmigungsfreies Bauvorhaben durch-
geführt werden soll. Voraussetzung des 
genehmigungsfreien Vorhabens ist, dass 
das Vorhaben

– den Festsetzungen des Bebauungs-
planes bzw. des Vorhaben- und Er-
schließungsplanes nach § 12 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) entspricht,

– den örtlichen Bauvorschriften nicht wi-
derspricht und

– die Erschließung gesichert ist.

Entwurfsverfasser und Bauherrschaft 
übernehmen die Verantwortung dafür, 
dass das Bauvorhaben allen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entspricht. Auch 
bei Freistellungsverfahren ist der Bauauf-
sichtsbehörde der Stadt Siegen wie bei 
genehmigten Vorhaben die Baubeginn-
anzeige sowie die Fertigstellungsanzei-
ge vorzulegen. Weicht das Bauvorhaben 
auch nur von einer Vorschrift des Bau-
bauungsplanes oder Vorhaben- und Er-
schließungsplans ab, oder ist erkennbar, 
dass öffentliches Baurecht verletzt wird, 
muss das Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt werden. Der Bauantrag ist 
dann um die Unterlagen, welche zum 
Baugenehmigungsverfahren gehören, 
zu vervollständigen und bei der Bau-
aufsichtsbehörde neu einzureichen. Für 
bauliche Anlagen, die nach der neuen 
Freistellungsregelung errichtet werden 
sollen, ist ein Merkblatt (Hinweise zur 
neuen Freistellungsregelung) erstellt wor-

den. Dieses kann ebenso wie das Merk-
blatt zur Gebäudeeinmessungspfl icht bei 
der Servicestelle der Bauaufsichtsbehörde 
unter Tel. 02 71/404-3286 oder 3291 
angefordert werden.

2.1.2 Das vereinfachte und das 
allgemeine Baugenehmigungs-
verfahren nach den §§ 68 und 63 
BauO NRW

Der Bauantrag ist bei der Bauaufsichts-
behörde der Stadt Siegen einzureichen. 
Der Bauantrag hat alle notwendigen 
Bauvorlagen für seine rechtliche Beur-
teilung zu enthalten. Diese Unterlagen 
sind von einem vorlageberechtigten 
Entwurfsverfasser zu fertigen und zu 
verantworten. Die Bauaufsichtsbehörde 
wird dann kurzfristig prüfen, ob der 
Antrag vollständig ist, welche Zustim-
mungen bzw. Genehmigungen ande-
rer Behörden notwendig sind, welche 
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Dienststellen ansonsten zu beteiligen 
und welche Sachverständigen heranzu-
ziehen sind. Stehen dem Bauantragsvor-
haben öffentlich-rechtliche Vorschriften 
nicht entgegen, besteht ein Anspruch 
auf die Baugenehmigung.

Vor Durchführung auch kleinerer bau-
licher Maßnahmen sollten Sie sich bei 
der Bauaufsichtsbehörde erkundigen, ob 
das geplante Objekt genehmigt werden 
muss, da die Errichtung, Änderung und 
der Abbruch baulicher Anlagen ohne die 
erforderliche Genehmigung eine Ord-
nungswidrigkeit darstellt und mit einer 
Geldbuße geahndet werden kann. Hinzu 
kommt das Risiko, dass eine nicht ge-
nehmigungsfähige Baumaßnahme auf 
eigene Kosten wieder beseitigt werden 
muss. Zur Vermeidung eventuell auf-
wändiger, jedoch letztendlich vergeb-
licher Planungsarbeit ist es zweckmäßig, 
in Zweifelsfällen die Zulässigkeit eines 
Bauvorhabens durch eine Bauvoranfrage 
zu klären.

3. Bauvoranfrage/
Vorbescheid

Ob ein Grundstück überhaupt mit dem 
vorgesehenen Bauwerk bebaut werden 
kann, ist nicht in allen Fällen einfach zu 
beantworten. Eine Bauvoranfrage kann 
bereits vor dem Kauf eines Baugrundstü-
ckes gestellt werden, um die notwendige 
Rechtssicherheit herzustellen.

Die im Vorbescheid getroffene Entschei-
dung der Baugenehmigungsbehörde ist 
für ein entsprechendes Baugenehmigungs-
verfahren bindend und zeitsparend, da 
grundsätzliche Kriterien in dieser Voran-
frage bereits geprüft sind. Die Bindung an 
einen Vorbescheid erlischt jedoch, wenn 
der Bauantrag wesentlich von der Bauvor-
anfrage abweicht. Der Vorbescheid ersetzt 
keine Baugenehmigung und berechtigt 
nicht zum Baubeginn.

Der schriftliche Antrag auf Erteilung eines 
Vorbescheides ist in zweifacher Ausfer-

tigung einzureichen. Der Umfang der 
einzureichenden Unterlagen richtet sich 
nach dem Ergebnis, welches mit der Bau-
voranfrage bezweckt wird. Fragen Sie 
bitte vorher nach, welche Unterlagen Sie 
vorlegen sollen. Ist Ihr Vorbescheid nur 
auf die grundsätzliche Bebauungsmög-
lichkeit auf einem Grundstück gerichtet, 
so reichen in der Regel folgende Unter-
lagen aus:

– Antragsformular

– Lageplan im Maßstab 1 : 500

– Baubeschreibung mit Maß- und Nut-
zungsangaben für den Baukörper.

Die Verwaltungsgebühren für einen for-
mellen Vorbescheid werden teilweise 
auf die spätere Baugenehmigungsge-
bühr angerechnet. Der Vorbescheid hat 
zwei Jahre Gültigkeit, die auf Antrag 
jeweils um ein Jahr verlängert werden 
kann.

Rechtsanwälte
und Steuerberater
verhelfen Ihnen 
zu Ihrem Recht

mailto:fries@anwaltsi.de
mailto:RAe.WOP@t-online.de
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4. Bauplanungsrecht

Das Bauplanungsrecht stellt ein wichtiges 
städtebauliches Steuerinstrument für die 
Städte und Gemeinden dar, mit dem die 
zukünftige Bebauungsentwicklung ver-
bindlich festgelegt werden kann. Wann 
und wie dieses Planungsrecht einzusetzen 
ist, liegt ausschließlich in der Hand der 
Städte und Gemeinden, deren Planungs-
hoheit durch das Grundgesetz garantiert 
ist. Das Bauplanungsrecht vollzieht sich 
in der vorbereitenden Bauleitplanung, 
die im Flächennutzungsplan dargestellt, 
und der verbindlichen Bauleitplanung, 
die in den Bebauungsplänen dokumen-
tiert wird.

4.1 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan umfasst das 
gesamte Stadtgebiet und ordnet den 
voraussehbaren Flächenbedarf für die 
einzelnen Nutzungsmöglichkeiten, wie 
zum Beispiel Wohnen, Gewerbe, Verkehr, 

Erholung, Landwirtschaft und Gemeinbe-
darf. Ob die hierzu festgelegten Flächen 
tatsächlich auch für den vorgesehenen 
Bedarf genutzt werden, wird mit diesem 
Plan noch nicht bestimmt. Dies geschieht 
erst in einem Bebauungsplanverfahren, 
wenn der konkrete Bedarf vorliegt.

4.2 Bebauungsplan

Der Bebauungsplan enthält genaue 
Angaben über die Nutzung, die Grö-
ße, das Maß sowie die Gestaltung der 
Bauwerke. Die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes beschließt der Rat der 
Stadt Siegen, sobald und soweit es für 
die bauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist.

4.3 Umlegung

Zweck der Umlegung ist eine Neuord-
nung der Grundstücke, so dass für die be-
absichtigte Nutzung nach Lage, Form und 
Größe geeignete Grundstückszuschnitte 

entstehen. In Bebauungsplangebieten 
wird zur Neuordnung des Areals häufi g 
eine Baulandumlegung erforderlich. Nach 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
werden die öffentlichen Bedarfsfl ächen 
(z. B. Verkehrs-, Grün- und Spielplatzfl ä-
chen sowie Ausgleichsfl ächen nach dem 
Naturschutzrecht) ausgewiesen und die 
verbleibende Fläche in bebauungsfähige 
Grundstücke aufgeteilt.

Zuständig für die Umlegung im Stadtge-
biet ist der Umlegungsausschuss, der sich 
zur Durchführung des Umlegungsverfah-
rens der Geschäftsstelle in der Abteilung 
Vermessung bedient. Ansprechpartner 
fi nden Sie in Zimmer 6–7 im EG des Rat-
hauses Geisweid, Tel. 404-32 25.

5. Entwässerung

Gebäude dürfen nur errichtet werden, 
wenn gesichert ist, dass bis zum Beginn 
ihrer Nutzung die Abwasseranlagen 
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Von der Planung 
bis zur Ausführung:
Architekten 
und Ingenieure

Projektentwicklung Gesamtplanung Bauleitung

mailto:marks-zimmermann@t-online.de
mailto:frank@wuerster.de
http://www.wuerster.de
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benutzbar sind und die Abwasserbesei-
tigung entsprechend den wasserrecht-
lichen Vorschriften gewährleistet ist. Die 
örtlichen Satzungen legen hier genauere 
Einzelheiten fest. Es ist daher dringend 
zu empfehlen, sich vor Bauantragsstel-
lung mit dem Entsorgungsbetrieb der 
Stadt Siegen in Verbindung zu setzen und 
nachzufragen, welche Art der Entwässe-
rung für das beantragte Grundstück zu-
lässig ist. Bei Anschluss an eine Sammel-
kanalisation lösen sich die Fragen relativ 
unkompliziert. In diesen Fällen ist die Ent-
wässerung in den Bauantragsunterlagen, 
im Lageplan und in den Bauzeichnungen 
darzustellen. Ist die Abwasserbeseitigung 
nicht durch Kanalanschluss möglich und 
soll zum Beispiel eine Kleinkläranlage 

hergestellt werden, ist hierzu eine ge-
sonderte wasserrechtliche Erlaubnis bei 
der Unteren Wasserbehörde des Kreises 
Siegen-Wittgenstein zu beantragen. Dem 
für die wasserrechtliche Erlaubnis erfor-
derlichen Antrag (Entwässerungsantrag) 
sind folgende Unterlagen beizufügen:

– Übersichtsplan 1 : 25000/50000

– Lageplan im Maßstab 1 : 500 mit al-
len zur Beurteilung wichtigen Eintra-
gungen.

Bei der Unteren Wasserbehörde sowie 
beim Entsorgungsbetrieb der Stadt Sie-
gen sind nähere Angaben zum Antrags-
inhalt und -umfang erhältlich.

6. Statik

Für den Nachweis der Standsicherheit 
sind eine Darstellung des gesamten sta-
tischen Systems sowie die erforderlichen 
Konstruktionszeichnungen und -berech-
nungen vorzulegen. Die statische Berech-
nung darf nur von einem Fachingenieur 
erstellt werden, der durch seine Unter-
schrift auch die Haftung für die Sicherheit 
der gewählten Konstruktion übernimmt. 
Ob eine Prüfung erforderlich ist, ergibt 
sich aus den gesetzlichen Bestimmungen 
über die unterschiedlichen Baugenehmi-
gungsverfahren.

7. Nachbarrecht

Die BauO NRW sieht nicht generell 
die Beteiligung der angrenzenden 
Grundstücks eigentümer am Bauge-
nehmigungsverfahren vor. Das kommt 
ausnahmsweise in Betracht, wenn die 
Bebauung nur mit der Erteilung von Ab-
weichungen oder Befreiungen möglich 
ist, die öffentlich-rechtlich geschützte 
nachbarliche Belange berühren und bei 
der Errichtung von genehmigungsfreien 
Vorhaben nach § 67 BauO NRW. Die 
Beteiligung geschieht in der Weise, dass 
die Angrenzer vor der Erteilung der 
Abweichung bzw. vor Baubeginn be-
nachrichtigt werden. Im übrigen hat der 
Bauantrag die öffentlich-rechtlich ge-
schützten Nachbarrechte zu beachten. 
Gegebenenfalls steht dem Nachbarn 
ein Widerspruchs- und Klagerecht zu. 
Es empfi ehlt sich daher gerade auch 
im Interesse eines zügigen Verfahrens, 
strittige Fragen vorab gütlich zu klä-
ren.

8. Baugenehmigungs-
verfahren

8.1 Der Bauantrag und seine Vor-
prüfung

Der Bauantrag wird bei der Bauaufsicht 
der Stadt Siegen zunächst auf Vollstän-
digkeit der Unterlagen vorgeprüft. Sollte 
der Bauantrag nicht vollständig sein (was 
leider häufi g der Fall ist), kann bis zur 
Vervollständigung der Unterlagen kei-
ne abschließende Bearbeitung erfolgen. 
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Ein weiterer Fachingenieur sollte am Bau nicht 
fehlen: der öffentlich bestellte Vermessungsin-
genieur. Er ist in allen grundstücksrelevanten An-
gelegenheiten ein kompetenter Ansprechpartner 
für den Bauherren. Als Organ des öffentlichen 
Vermessungswesens führt der öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieur Katastervermessungen 
wie Grundstücksteilungen, Grenzvermessungen 
und die gesetzlich vorgeschriebene Gebäudeein-
messung durch. Auf Grund seiner Berufsordnung 
ist er berechtigt, auf allen Gebieten des Vermes-
sungswesens tätig zu werden.

Er erstellt den amtlichen Lageplan und beurkun-
det durch sein Dienstsiegel, dass das Bauvor-
haben dem geltenden Baurecht entspricht. Er 
überträgt das geplante Bauvorhaben lage- und 
höhenmäßig auf das Baugrundstück (Grobabste-
ckung für die Baugrube, Feinabsteckung auf das 
Schnürgerüst).

Der öffentlich bestellte Vermessungsingenieur 
garantiert dem Bauherren eine unabhängige Kon-
trolle und gibt dem Bauherren eine größtmög-
liche Planungssicherheit für sein Bauvorhaben.

Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieure 
stellen sich vor:

mailto:info@vermessung-lips.de
http://www.vermessung-lips.de
mailto:J.Seelbach@t-online.de
mailto:vermessung@heitmann-kringe.de
mailto:info@vermessung-carl.de
mailto:horst.carl@vermessung-carl.de
mailto:oebvi_f.amos@web.de
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Unvollständige Anträge und solche mit 
wesentlichen Mängeln sind nach der 
neuen Bauordnung gebührenpfl ichtig 
zurückzuweisen.

Nach der neuen Bauordnung sind für 
bestimmte Baugenehmigungsverfahren 
Fristen einzuhalten. Es ist jedoch zu be-
achten, dass der Bearbeitungszeitraum 
erst mit der Vollständigkeit der Antrags-
unterlagen beginnen kann.

Mehr Bearbeitungszeit benötigen Bau-
anträge, bei denen Ausnahme- und 
Befreiungsentscheidungen von gesetz-
lichen Vorgaben notwendig werden 
bzw. Anträge, bei denen eine Reihe 
anderer Dienststellen und Behörden 
beteiligt werden müssen. Das können 
etwa sein: die Untere Wasserbehörde 
bei der Abwasserbeseitigung ohne Ka-
nalanschluss; der Landesbetrieb Stra-
ßen NRW bei Vorhaben an klassifi zierten 
Straßen; das Staatliche Umweltamt bei 
Fragen des Immissionsschutzes; die Un-
tere Landschaftsbehörde hinsichtlich des 
Natur- und Landschaftsschutzes oder 
die Denkmalbehörden, wenn es sich um 
eine denkmalrechtliche Angelegenheit 
handelt. Wenn sämtliche Stellungnah-
men vorliegen, fasst die Bauaufsichtsbe-
hörde diese mit der eigenen technischen 
und öffentlich-rechtlichen Prüfung zu-
sammen und entscheidet über den Bau-
antrag.

8.2 Bauberatung

Die Baubehörden bemühen sich, alle 
Bauwilligen umfassend über die tech-
nischen und rechtlichen Möglichkeiten 
des Bauens zu unterrichten. Wie die 
Erfahrung zeigt, zahlt sich eine intensive 
Beratung für alle Beteiligten aus. Die 
Stadt Siegen ist sehr darum bemüht, 
dem Bürger eine qualifi zierte und gute 
Bauberatung anzubieten und so dem 
Bauherrn zu helfen, sein Wunschhaus 
im Einklang mit allen Vorschriften und 
wenn möglich ohne Rechtsstreitverfah-
ren, zu verwirklichen. Es empfi ehlt sich, 
in Zweifelsfragen – nach telefonischer 
Voranmeldung – mit der „Servicestelle 
Bauberatung“ oder den zuständigen 
Bezirksingenieuren in der Bauaufsichts-
behörde einen Beratungstermin wahr-
zunehmen.

8.3 Gültigkeitsdauer der Bauge-
nehmigung
Die Baugenehmigung sowie die Teilbau-
genehmigung erlöschen, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Zu-
stellung mit der Ausführung des Bau-
vorhabens begonnen oder die Bauaus-
führung ein Jahr unterbrochen wurde. 

Auf schriftlichen Antrag kann die Frist 
jedoch jeweils bis zu einem Jahr verlän-
gert werden; hierfür sind dann aber er-
neut Gebühren fällig, die zurzeit 1/5 der 
Erstgebühr betragen.

8.4 Baugenehmigungsgebühren

Die Gebühren für die Baugenehmigung, 
die erforderlichen Prüfungen, Bauzu-
standsbesichtigungen und Überwa-
chungen usw. werden nach der Allge-
meinen Verwaltungsgebührenordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen fest-
gesetzt und ergeben sich aus der Verfah-
rensart, der Gebäudeart und -größe.

8.5 Baulasten/Baulastenverzeichnis

Grundstücke sind oft ungünstig zuge-
schnitten, zu klein oder ohne Zufahrts-
möglichkeit. Hier haben Bauwillige 
Schwierigkeiten, ihr Wunschhaus ent-
sprechend den gesetzlichen Vorschriften 
auf dem Grundstück unterzubringen. 
Dennoch gibt es in vielen Fällen die 
Möglichkeit zum Ziel zu kommen. Ein 

häufi ges Problem besteht in den auf den 
Grundstücken nicht unterzubringenden 
Abstandfl ächen eines Gebäudes. Sofern 
auf dem Nachbargrundstück genügend 
Freifl äche vorhanden ist und der Nach-
bar bereit ist, auf seinem Grundstück 
die fehlende Abstandfl äche zu überneh-
men, kann in das Baulastenverzeichnis 

eine Baulast eingetragen werden. Auf 
diese Weise ist es möglich, eine Bauge-
nehmigung dennoch zu erlangen. Auch 
bei Problemen mit der Erschließung von 
Grundstücken sollten Sie sich individuell 
von der Bauaufsichtsbehörde beraten 
lassen. Bei Erwerb eines Grundstückes 
ist es ratsam, das bei der Bauaufsichts-
behörde geführte Baulastenverzeichnis 
einzusehen, bzw. einen Auszug aus dem 
Baulastenbuch zu beantragen, der aller-
dings gebührenpfl ichtig ist.

8.6 Bauausführung und Bauüber-
wachung

Bei der Ausführung des Bauvorhabens 
übernimmt der Bauherr verschiedene Ver-
pfl ichtungen. Der Beginn des Bauvorha-
bens, die Fertigstellung des Rohbaues und 
die abschließende Gesamtfertigstellung 
müssen der Baugenehmigungsbehörde 
mindestens eine Woche vorher schriftlich 
mitgeteilt werden. Der Grundsatz, dass 
der Bauherr und neben ihm im Rahmen 
ihres Wirkungskreises Entwurfsverfasser, 
Bauleiter, Fachplaner, Bauunternehmer 
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und Fachunternehmer für die Einhaltung 
der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich sind, ist in der BauO NRW 
ausdrücklich enthalten. Diese Vorschriften 
legen die Verantwortlichkeit der am Bau 
beteiligten Personen gegenüber der Bau-
aufsichtsbehörde fest. Die genehmigten 
Baupläne und die Baugenehmigung müs-
sen von Beginn der Arbeiten an auf der 
Baustelle vorhanden sein.

Das der Genehmigung beigefügte Bau-
stellenschild mit rotem Punkt, bzw. das 

bei freigestellten Vorhaben übersandte 
Baustellenschild mit grünem Punkt ist mit 
den Anschriften des Entwurfsverfassers, 
des Bauleiters sowie der ausführenden 
Firmen zu versehen und an gut sichtbarer 
Stelle des Baugrundstückes anzubringen. 
Der Bauaufsichtsbehörde ist in jedem 
Fall der Baubeginn anzuzeigen. Sofern 
eine öffentliche Straßenfl äche für die 
Durchführung der Baumaßnahme vor-
übergehend in Anspruch genommen 
oder eine Absperrung errichtet werden 
soll, muss hierfür eine Sondernutzungs-

erlaubnis bei der Abteilung „Straße und 
Verkehr“ – Straßenverkehrsbehörde – der 
Stadt Siegen eingeholt werden. Den An-
sprechpartner erreichen Sie unter Tel. 
02 71/404-32 53.

8.7 Ordnungswidrigkeiten

In § 84 der Landesbauordnung NRW 
sind die Tatbestände aufgezählt, die als 
Ordnungswidrigkeiten anzusehen sind. 
Ein Bußgeldtatbestand liegt zum Beispiel 
vor, wenn ohne die erforderliche Bau-
genehmigung oder abweichend von ihr 
bauliche Anlagen errichtet, verändert, 
abgebrochen oder genutzt werden. Die 
Ordnungswidrigkeiten können mit einer 
Geldbuße bis zu 250.000 Euro geahndet 
werden. Mit Zahlung dieser Geldbuße 
wird der Bauherr jedoch nicht von den 
sonstigen Folgen seines Vorgehens frei-
gestellt. Ist es nicht möglich, den Verstoß 
durch eine nachträgliche Genehmigung 
auszuräumen, so kann die Beseitigung der 
nicht genehmigten Bauteile bzw. ihr Ab-
bruch zu Lasten des Bauherrn angeordnet 
oder ein Nutzungsverbot ausgesprochen 
werden. Wer darüber hinaus wider bes-
seren Wissens unrichtige Angaben macht 
oder unrichtige Pläne bzw. Unterlagen 
vorlegt, um einen positiven Bescheid zu 
erwirken, muss mit einer Zurücknahme 
der erteilten Genehmigung rechnen.
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1. Brandschutz

Bauliche Anlagen unterliegen Brand-
schutzbestimmungen, die vorbeugend 
zu berücksichtigen sind. Insbesondere 
Hochhäuser, Geschäftshäuser, Versamm-
lungsstätten, Gaststätten, Büro- und Ver-
waltungsgebäude, Krankenhäuser, Alten-
heime, Schulen und bauliche Anlagen, 
die ganz oder teilweise für gewerbliche 
Betriebe bestimmt sind, unterliegen der 
brandschutztechnischen Beurteilung. Die 
eventuell daraus resultierenden Brand-
schutzaufl agen werden in die Baugeneh-
migung übernommen.

Im Einzelfall können weitere brand-
schutztechnische Anforderungen auch 
für andere Gebäude, zum Beispiel Mehr-
familienhäuser, gestellt werden. Mit In-
krafttreten der neuen Bauordnung NRW 
am 1. Januar 1996 können auch staatlich 
anerkannte Sachverständige für Brand-
schutz zur Entlastung der Baubehörde 
und zur Beschleunigung des Genehmi-
gungsverfahrens von dem Bauherrn mit 
der brandschutztechnischen Prüfung 
beauftragt werden. Dies gilt nach § 67 
BauO NRW insbesondere für Wohn-

gebäude mittlerer Höhe. Eine Liste der 
staatlichen anerkannten Sachverständi-
gen kann bei der Bauaufsicht der Stadt 
Siegen eingesehen werden. In Fragen des 
vorbeugenden Brandschutzes werden 
Sie von der Bauaufsicht, Tel. 02 71/404-
32 90, beraten.

2. Ver- und Entsorgung

Ein besonderes Kapitel der Bauplanung 
und Bauausführung ist die Ver- und Ent-
sorgung. Sie ist Bestandteil der Erschlie-
ßung des Baugrundstückes und somit 
eine wichtige Voraussetzung, ob ein Bau-
vorhaben zugelassen werden kann. Die 
Ver- und Entsorgung umfasst die Was-
ser- und Energieversorgung sowie die 
Abwasser- und Abfallbeseitigung. Sie gilt 
im rechtlichen Sinne als gesichert, wenn 
auf Dauer

– eine ordnungsgemäße Wasser- und 
Energieversorgung besteht,

– eine umweltgerechte Abwasserbeseiti-
gung (Kanalanschluss bzw. Grundstücks-
entwässerung) erfolgt,

– der Abfall durch die öffentliche Müllab-
fuhr beseitigt wird.

Mit den Bauantragsunterlagen ist nach-
zuweisen, dass die Versorgung und Ent-
sorgung gesichert ist.

3. Wasserversorgung

Die öffentliche Wasserversorgung um-
fasst die Bereitstellung von Trink-, Brauch- 
und Löschwasser in ausreichender Menge 
und Qualität. In der Stadt Siegen ist der 
größte Teil der Bevölkerung an die öffent-
liche Wasserversorgung angeschlossen. 
Das Trinkwasser wird im Kreis Siegen-
Wittgenstein aus dem Grundwasser oder 
aus Talsperren gewonnen. Es muss in den 
Wasserwerken aufbereitet werden, um 
die vorgeschriebene Trinkwasserqualität 
zu erhalten. Der zuständige Amtsarzt 
überwacht die Trinkwassergüte. Bevor Sie 
ein Grundstück kaufen, sollten Sie sich 
bei den Siegener Versorgungsbetrieben, 
Morleystraße 29–37, 57072 Siegen, Tel. 
02 71/3 30 70, oder Ihrem Architekten 
über die mögliche Wasserversorgung in-
formieren!

III. Was ist beim Planen und Bauen zu beachten?
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Versorgung 

und 

Entsorgung 

in unserer 

Region

Konzerte, Ausstellungen Alle Sportveranstaltungen, Restau-
rants, Biergärten, Bringdienste Infos Sportstudios, Kart-
bahnen, Schwimmbäder über Saunen, Vereine, Hotels, -
Campingplätze, Ferienwohnungen, Theater Ihre Stadtpläne,
Routenplaner Stadt Fabrikverkäufe,  Immobilien, Jobs …

Ihre Stadt. Ihr Leben. 

Ihre Seite.

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH · Morleystraße 29-37 · 57072 Siegen
Telefon 0271 3307-0 · Fax 0271 3307-112 · www.svb-siegen.de · E-Mail: info@svb-siegen.de

Als Ihr Lieferant für Siegen und Netphen sind wir hier
vor Ort jederzeit schnell für Sie da. Wir geben Ihnen
die Sicherheit, bestens versorgt zu sein.

Erdgas, die moderne
Energie, umwelt-
freundlich und
sicher ...

Mit der richtigen Energie für unsere Region.

http://www.kmw-online.de
http://www.alles-deutschland.de
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4. Energieversorgung

Elektrische Energie benötigen wir z. B. im 
Haushalt für Licht oder zum Antrieb von 
Maschinen. Beim Radiohören oder Fern-
sehen … immer wird Strom gebraucht. 
Die Stromversorgungsunternehmen lie-
fern den in Kraftwerken erzeugten Strom 
bis in das Wohnhaus. Rund um die Uhr! 
Wegen des Stromanschlusses und evtl. 
wegen spezieller Fragen im Zusammen-
hang mit der Versorgung des Hauses 
kann man sich an die in Siegen zustän-
dige Regionalversorgung EW Siegerland, 
Friedrichstraße 60, Tel. 02 71/5 84 00 
wenden.

5. Heizen und Warmwasser-
versorgung

Eine Warmwasser- und Heizanlage sollte 
wirtschaftlich, praktisch und sauber ar-
beiten. Die Wahl der Anlage richtet sich 
grundsätzlich nach den zur Verfügung 
stehenden Brennstoffen. Man kann mit 
fossilen Brennstoffen (Heizöl, Kohle, Holz 
usw.) heizen, mit Strom oder mit Gas. 
Schon die richtige Energiewahl beein-
fl usst das Ausmaß der Umweltbelastung 
und kann den Geldbeutel schonen. Der 
Einsatz zentraler Sammelheiz- und Warm-
wasseranlagen kann gegenüber Einzel-
anlagen (Ofen, Kamine, Boiler, Heizlüfter 
usw.) mitunter erhebliche wirtschaftliche 
Vorteile mit sich bringen. Erdgas z. B. 
belastet im Vergleich zu anderen fossi-
len Energien die Umwelt am wenigsten 
mit Schadstoffen, wie z. B. Kohlendio-
xyd (CO

2
), Schwefeldioxyd (SO

2
), Me-

than (CH
4
). Die Fülle von Fragen und 

individuellen Lösungsmöglichkeiten 
verlangt eine auf den Einzelfall abge-
stimmte qualifi zierte Beratung. Nutzen 
Sie die umfassende Beratung der Versor-
gungsunternehmen (z. B. Siegener Ver-
sorgungsbetriebe), der Heizungs- und 
Sanitär-Fachhandwerkerbetriebe oder 
Fachingenieurbüros.

Wer dazu noch Sonnenkollektoren oder 
Wärmeabsorber einbauen lässt, kann bei-
spielsweise das Warmwasser in der wär-
meren Jahreszeit fast ausschließlich mit 
Hilfe der erneuerbaren Energiequellen 
(Sonnen-, Luft-, Wasser- und Erdwärme) 

bereitstellen. Informationen hierzu und 
über staatliche und kommunale Förder-
programme zur Energieeinsparung und 
zur Nutzung regenerativer Energien er-
halten Sie bei der Abteilung Umwelt der 
Stadt Siegen (Tel. 404-34 48).

Eine weitere Möglichkeit ist der Anbau 
eines Glas-Wintergartens, der nicht nur 
eine Wohnraumerweiterung, sondern bei 
Sonnenschein auch eine sog. Primärener-
gie-Falle darstellt. Die im Fußboden und 
in der Rückwand gespeicherte Wärme 
kann bei richtiger Luftführung zur Tempe-
rierung der Innenräume genutzt werden. 
Beachten Sie bitte auch:

– Wer einen alten Heizkessel durch ei-
nen moderneren ersetzt, spart bis zu 
30 Prozent Energie! Fragen Sie bei den 
Siegener Versorgungsbetrieben nach 
deren Fördermöglichkeiten und nach 
steuerlichen Fördermöglichkeiten.

– Heizölanlagen sind unter Umständen 
in Trinkwasserschutzgebieten oder in 
Überschwemmungsgebieten an Wasser-
läufen problematisch und in bestimmten 
Fällen verboten! Fragen Sie deshalb bei 
der Unteren Wasserbehörde des Kreises 
Siegen-Wittgenstein vorher nach!

– Für Heizöltanks benötigen Sie zusätzlich 
Raum und besondere Sicherheits- und 
Schutzeinrichtungen.

6. Grundstücksentwässerung

In Gebieten ohne Anschlussmöglichkeiten 
an die öffentliche Kanalisation muss das 
häusliche Abwasser (Schmutzwasser) 
durch eine private Kleinkläranlage behan-
delt werden. Kleinkläranlagen können als 
Übergangslösung bis zur Erstellung der 
öffentlichen Kanalisation sowie auch als 
Dauerlösung in Außenbereichen dienen, 
die nach dem Abwasserbeseitigungskon-
zept der Stadt Siegen nicht kanalisiert 
werden. Bei Anschlussmöglichkeiten an 
die öffentliche Kanalisation benötigen Sie 
vom Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen 
als Kanalbetreiber Angaben über die Lage 
und Tiefe des Kanals usw. Ansprechpart-
ner ist der Entsorgungsbetrieb „ESI“ der 
Stadt Siegen, in Siegen-Eiserfeld, Gold-
ammerweg 30, Tel. 31 45-601.

7. Bauen an Wasserläufen

Jeder Wasserlauf kann Gefahren mit sich 
bringen, Hochwassergefahren, die bei an-
haltenden, starken Niederschlägen und 
bei der Schneeschmelze entstehen kön-
nen. Wer an Wasserläufen baut, muss 
deshalb mit Überschwemmungen rech-
nen. An den größeren Flussgewässern 
sind Überschwemmungsgebiete daher 
behördlich festgesetzt. Wer diese Gebiete 
z. B. durch Bau eines Wohnhauses oder 
durch eine Ufermauer im Rahmen der 
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Grundstücksabgrenzung zum Gewässer 
hin in Anspruch nehmen will, muss vor-
her eine wasserrechtliche Genehmigung 
bei der Unteren Wasserbehörde einholen. 
Beim Bauen an einem Gewässer muss 
gewährleistet sein, dass durch Nutzungen 
auf dem Grundstück keine Gewässerbe-
lastungen ausgehen. Dies gilt für das Wa-
schen von Fahrzeugen ebenso wie für 
die Anlegung eines Komposthaufens, der 
nicht zu nah am Gewässer errichtet wer-
den sollte.

8. Bauen im Bereich von 
Altlasten

Altlasten sind Altablagerungen und Alt-
standorte, von denen Gefahren für die 
Umwelt, insbesondere für die menschliche 
Gesundheit, ausgehen. Zu den Altlasten 
zählen stillgelegte Abfallablagerungen, 
alte Deponien und ehemalige Industrie-
standorte. Erkundigen Sie sich bitte recht-
zeitig bei der Abteilung Umwelt der Stadt 
Siegen, Tel. 404-34 46 oder beim Um-
weltamt des Kreises Siegen-Wittgenstein, 
Tel. 333-20 24, ob Ihr Baugrundstück von 
Altlasten frei ist bzw. in einer Altlasten-
verdachtsfl äche liegt. Unter Umständen 
kann ein kostenpfl ichtiges Gutachten zur 
Erkundung der Altlastenverdachtsfl äche 
notwendig werden.

9. Denkmalschutz

Die Erhaltung von Denkmälern ist seit 
Bestehen des Denkmalschutzgesetzes NW 
(1980) zu einer wichtigen Aufgabe ge-
worden. Dabei geht es heute nicht mehr 
nur um einige historische Prunkstücke wie 
Kirchen und Schlösser, sondern ganz all-
gemein um Zeugnisse unserer lebendigen 
Vergangenheit, um gewachsene Stadt- 
und Ortsbereiche, um Ensembles, Stra-
ßenzüge, Plätze, Grünanlagen und ganze 
Dörfer sowie auch um Einzelgebäude wie 
zum Beispiel alte Bauernhäuser, Hand-
werksbetriebe oder Fabrikanlagen aus der 
frühindustriellen Zeit. Aus diesem Grunde 
sind die zuständigen Denkmalbehörden 
verpfl ichtet, schutzwürdige Gebäude in 
die Denkmalliste einzutragen.

In allen Denkmalangelegenheiten berät 
Sie die Untere Denkmalbehörde der Stadt 
Siegen, Tel. 404-33 15 und -32 69.

9.1 Erlaubnispfl icht

Bauliche Veränderungen an Baudenkmä-
lern greifen fast immer zwangsläufi g in 
die Substanz ein, vor allem dann, wenn 
Gebäude mit dem zeitgemäßen Komfort 
ausgestattet werden sollen. Einschnei-
dende Umbaumaßnahmen erfordern viel 
Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Hier 
müssen schon im Planungsstadium Archi-
tekt und Denkmalpfl eger zur Beratung 
hinzugezogen werden. Sind Bauteile, 
wie zum Beispiel Fenster, auszuwech-
seln, müssen sie auf Erhaltungswürdig-
keit geprüft und aufgrund des Befundes 
repariert oder ersetzt werden.

Da Maßnahmen an einem Denkmal nach 
§ 9 Denkmalschutzgesetz NW erlaubnis-
pfl ichtig sind, ganz gleich ob diese in, 
an oder in naher Umgebung eines Bau-
denkmals stattfi nden, ist eine vorherige 
Beratung unabdingbar. In allen Fragen 
des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pfl ege gibt die Untere Denkmalbehörde, 
mit fachlicher Beratung der Oberen Denk-
malbehörde, spezifi sche Beratung über 
die Verfahrensweise und den richtigen 
Umgang mit der Bausubstanz (bis zum 
Ausführungsdetail).

9.2 Denkmalförderung

Nachdem ein Gebäude unter Denkmal-
schutz gestellt ist, übernimmt der Eigen-
tümer die Pfl icht, sein Gebäude nach 
denkmalpfl egerischen Gesichtspunkten 
zu erhalten. Das führt in vielen Fällen 
zu Mehrkosten, die aus denkmalpfl ege-
rischen Aufl agen resultieren. Diese Mehr-
kosten sind zuschussfähig und können 
steuerlich geltend gemacht werden.

Um Zuschüsse und auch steuerliche Ver-
günstigungen zu erlangen, ist die denkmal-
pfl egerische Erlaubnis nach § 9 des Denk-
malschutzgesetzes NW die Voraussetzung. 
Bescheinigungen werden von der Unteren 
Denkmalbehörde ausgestellt. Bedingung ist 
jedoch, dass mit den Arbeiten nicht vor der 
schriftlichen Erlaubnis begonnen wurde.

Es bestehen Förderungsmöglichkeiten aus 
Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen 
gem. § 36 des Denkmalschutzgesetzes. 
Für kleinere private Denkmalpfl egemaß-
nahmen stellt die Stadt Siegen ebenfalls 

Finanzierungsmittel zur Verfügung.
Ein Rechtsanspruch auf diese Mittel be-
steht allerdings nicht. Folgende steuer-
liche Vergünstigungen können geltend 
gemacht werden:

– erhöhte steuerliche Absetzung von Er-
haltungsaufwendungen und Herstel-
lungskosten bei Baudenkmälern, wenn 
diese zur sinnvollen Nutzung des Bau-
denkmales erforderlich sind,

– erhöhte steuerliche Absetzung für 
historische Gebäude in Denkmalberei-
chen, wenn die denkmalpfl egerischen 
Aufl agen zu Mehrkosten führen,

– bei Gebäuden, die selbst keine Baudenk-
mäler sind, aber innerhalb eines Denkmal-
bereiches liegen, können die v. g. erhöh-
ten Absetzungen vorgenommen werden, 
die nach Art und Umfang zur Erhaltung 
des schützenswerten Erscheinungsbildes 
des Denkmalbereiches erforderlich sind.

Auf diese steuerlichen Vergünstigungen 
besteht ein Rechtsanspruch.

10. Bauschutt und Abbruch-
material

Bauschutt (Mauer-, Putz-, Tapetenreste, 
Holz, Rohrleitungen, Kunststoffe, Glas 
usw.) enthält mitunter umweltgefähr-
dende Stoffe (Asbest, Bleirohre, Farbres-
te usw.). Deshalb klären Sie, bevor Sie 
ein bestehendes Wohnhaus umbauen 
oder abreißen, mit dem zuständigen 
Abfallberater der Stadt Siegen, Tel. 404-
48 25 oder der Kreisverwaltung die Be-
seitigung der Abbruchmaterialien. Gift 
im Hausmüll oder Sondermüll, wie z. B. 
Chemikalien, Farben, Lacke, Reinigungs- 
und Lösungsmittel usw. gehören weder 
in die Mülltonne noch ins WC oder Spül-
becken, weil dies zu großen Schäden in 
unseren Gewässern und der Kläranlage 
führen kann. Dies ist nicht nur strafbar, 
es zieht möglicherweise auch erheb-
liche Schadenersatzforderungen nach 
sich. Feste Abfallstoffe gehören nicht 
in die Toilette und ins Abwasser, weil 
sie die Kanalisation verstopfen und die 
Kläranlage zusätzlich belasten. Deshalb 
entsorgen Sie den Sondermüll in Klein-
mengen über das Schadstoffmobil.
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11. Abfallentsorgung

Bereits bei der Planung des Hauses sollte 
daran gedacht werden, einen geeigneten 
(möglichst schattigen) ausreichenden 
Platz für die Aufstellung der verschie-
denen Abfallbehälter vorzusehen. Abfälle 
können vermieden werden, wenn für die 
Speisereste, Küchen- und Gartenabfälle 
ein eigener Komposthaufen angelegt 
wird.

12. Abfallarmes Bauen

Mit der Hausplanung sollten der Bauherr 
und sein Architekt auf folgendes achten:

– Vor dem Bauen sollte man sich grund-
sätzlich mit der Wahl der Baumateri-
alien auseinandersetzen,

– eine zweckmäßige Konstruktion der 
Bauten mit dem Ziel der Langlebigkeit 
und der später möglichen einfachen 
Aufbereitung des Abbruchmaterials bei 
Abriss oder Umbau,

– Verwendung von schadstoffarmen und 
wiederverwertbaren Baumaterialien,

– Vermeidung von Baustoffen mit unbe-
kannten Inhaltsstoffen durch Bevorzu-
gung gekennzeichneter Materialien,

– eingeschränkter Einsatz von grundwas-
serrelevanten Baustoffen bzw. Bauchemi-
kalien. Der Hersteller der Baumaterialien 
sollte nach umweltfreundlichen Produkten 
gefragt werden, die häufi g zum gleichen 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben sind.

– Baustellenabfälle sollten auf der Bau-
stelle zur Wiederverwertung sortiert 
und getrennt gesammelt werden, da 
dies Kosten einsparen hilft.

– Mineralische Bauabfälle können bei 
konsequenter Getrennthaltung kosten-
günstig bei der Bauschuttrecyclinganla-
ge Haardter-Berg-Straße, Siegen-Wei-
denau, Tel. 02 71/79 03 21, entsorgt 
bzw. aufbereitet werden.

13. Naturschutz im Bauge-
nehmigungsverfahren

Eine wesentliche Aufgabe der Daseinsvor-
sorge ist der Schutz und die Pfl ege noch in-
takter Bereiche von Natur und Landschaft.

Jedes Bauvorhaben stellt durch die Nach-
haltigkeit der Baumaßnahme und hier 
insbesondere der Versiegelung von Bo-
den einen Eingriff in den Naturhaushalt 
dar. Wertvoller Lebensraum für Pfl anzen 
und Tiere geht für „immer“ verloren 
bzw. durch die Versiegelung wird die 
Versickerung von Regenwasser und da-
mit die Neubildung von Grundwasser 
verhindert. Deshalb ist es notwendig, 
dass einerseits das Regenwasser durch 
geeignete Maßnahmen auf dem Bau-
grundstück versickert und andererseits 
der Verlust für die Natur durch Aus-
gleichsmaßnahmen gemildert wird. Es ist 
daher ein Bestandteil der Bebauungspla-
nung, dass in neuen Baugebieten für den 
Eingriff durch Wohnungs- und Straßen-
bau Ausgleichsmaßnahmen festgelegt 
werden. Diese erfolgen i. d. R. als Ge-
bote für bestimmte Anpfl anzungen auf 
den Baugrundstücken oder durch Aus-
weisung öffentlicher Grünanlagen mit 
festgelegten Anpfl anzungen. Die Kosten 
sind durch die Bauherren zu tragen. Ge-
messen an den Gesamtbaukosten stellen 
die Kosten für Pfl anzmaßnahmen nur 
eine minimale Belastung dar, zumal die 
Anpfl anzungen als Teil der Wohnum-
feldgestaltung im Prinzip immer erfolgen 
würde. Durch die Festsetzung wird aller-
dings ein mengenmäßiges Mindestmaß 
und vor allem eine für den Naturhaushalt 
wichtige Qualität erreicht. Es ist vor allem 
die Forderung nach Anpfl anzung hei-
mischer standortgerechter Bäume und 
Sträucher, die für viele Tiere eine wich-
tige Nahrungsgrundlage darstellen, die 
einen Beitrag für den Naturschutz leistet. 
Mit der Vermeidung der Anpfl anzung 
nicht heimischer Pfl anzen, mit denen die 
heimische Tierwelt sehr häufi g „nichts 
anfangen“ kann, leistet jeder Bauherr ei-
nen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. 
Wenn man bedenkt, welch große Fläche 
die Hausgärten in Deutschland einneh-
men, wird klar, wie groß das Potential der 
Gärten für die Natur ist. Jeder Bauherr 
sollte sich daher über die Möglichkeiten 
einer naturgerechten Gartengestaltung 
informieren.
Auch Hauswände lassen sich hervorra-
gend begrünen. Für nahezu jede Haus-
wand gibt es die richtige Fassadenbegrü-
nung. Informationen hierzu sind bei der 
Abteilung Umwelt der Stadt Siegen (Tel. 
404-32 14) kostenlos erhältlich.



I. Vom Baugrund zum Planentwurf

II. Bauen im Stadtgebiet Siegen

III. Was ist beim Planen und Bauen zu beachten?

26

Haustechnik

Heizung

Lüftung

Sanitär

Solartechnik

mailto:info@lesch-kachelofenbau.de
http://www.lesch-kachelofenbau.de
mailto:ib-trietsch@t-online.de
mailto:ma.bub@bub-siegen.de
http://www.bub-siegen.de
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14. Baubiologie, 
Bauökologie

Gesundes und umweltverträgliches Bau-
en und Wohnen ist in den letzten Jahren 
immer wichtiger geworden. Die Alterna-
tive zum konventionellen Bauen ist seit 
Beginn der 80er Jahre das ökologische 
Bauen. Auch bei öffentlichen Gebäuden 
werden immer häufi ger ökologische und 
baubiologische Aspekte beachtet. Pla-
nung, Ausführung und Materialien sind 
in den letzten 20 Jahren immer weiter 
verbessert worden, so dass die technische 
und bauliche Qualität der Gebäude heute 
auf einem sehr hohen Standard ist.

14.1 Gesundheit – Krankheit

Der Mensch verbringt den größten Teil sei-
ner Zeit in Häusern – Grund genug, sich mit 
dem Wohnraum besonders zu befassen.
Immer öfter tritt das sogenannte „Sick-
Building-Syndrom“ auf, damit gemeint 

sind Befindlichkeitsstörungen, die im 
Zusammenhang mit dem Aufenthalt in 
Innenräumen auftreten können wie z. B. 
Kopfschmerzen, Konzentrationsschwä-
che, Depressionen, Nervosität, Allergien – 
die Liste der Symptome ließe sich noch 
weiter ausführen.

Mit der Beachtung einiger wichtiger Kri-
terien zum biologischen Bauen wie z. B. 
Standortwahl, Baustoffwahl, Heizung, 
Elektroinstallation, Dämmung und Kons-
truktionen (hier besonders konstrukti-
ver Holzschutz) lässt sich das Wohnen 
und Leben in Innenräumen stark ver-
bessern.

14.2 Baustoffe

Ökologisches Bauen ist auf unsere Umwelt 
ausgerichtet. Es ist zu beachten, dass die 
Auswahl der Baustoffe und des Bauplatzes 
besonders wichtig ist. Natürliche Baustoffe 
wie z. B. Holz und Lehm fi nden heute auch 

bei Neubauten wieder verstärkt Anwen-
dung. Dabei sind der geringere Energie-
einsatz bei der Produktion der Baustoffe 
und die positiven Eigenschaften auf das 
Wohnklima hervorzuheben. Diese Verbes-
serung des Wohnklimas wird durch den 
Einbau von Materialien wie z. B. Ziegel 
(gebrannter Lehm), Kork, Zellulosedäm-
mung, Kokos, Hanf- und Flachsdämmung, 
Holzweichfaserplatten, Bodenbeläge aus 
Wolle, Kokos, Sisal, Holz, Kork und Lino-
leum unterstützt. Diese Materialien bilden 
in jeder Hinsicht die Alternative zu den oft 
schwer einschätzbaren Produkten aus der 
Retorte. Für die Beurteilung von Produkten 
ist eine Volldeklaration unerlässlich (ggf. 
beim Hersteller erfragen). 

14.3 Haustechnik

– Heizung:
Zunehmend werden für die Zentralhei-
zung Niedertemperaturkessel eingesetzt. 
Eine Absenkung der Kesseltemperatur 

mailto:fbl@quast.de
http://www.quast.de
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Dach-, Wand- und 
Abdichtungstechnik

mailto:latschgmbhundcokg@web.de
http://www.dachdeckerei-daub.de
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auf unter 50° C ist hier bei geringerem 
Wärmebedarf möglich und wirkt sich 
günstig auf den Wirkungsgrad und die 
sonst üblichen Stillstandsverluste aus. 
Empfehlenswert sind Heizkörper mit ho-
hem Strahlungswärme-Anteil, wodurch 
ein behagliches Raumklima entsteht. 
Als Zusatz- oder Alleinheizung eignet 
sich besonders gut ein gemauerter oder 
gekachelter Grundofen. Diese Öfen ar-
beiten wirtschaftlich und bieten eine an-
genehme Wärme.

– Warmwasserbereitung:
Sonnenkollektoren können bei richtiger 
Auslegung, günstiger Neigung und 
Ausrichtung im Sommerhalbjahr fast 
vollständig die Warmwasserversorgung 
übernehmen.

Solaranlagen zur Warmwasserbereitung 
werden durch Förderprogramme des 
Bundes, des Landes NRW und der Stadt 
Siegen bezuschusst. Informationen hierü-
ber erhalten Sie bei der Abteilung Umwelt 
der Stadt Siegen im Rathaus Geisweid. 
(Tel. 404-34 48).

Für die übrige Zeit sollte die Warmwas-
serversorgung über die Zentralheizung 
erfolgen. Hier wird Energie gespart und 
der Umwelt ein großer Teil Kohlendioxid 
erst gar nicht zugemutet.

– Regenwassernutzung:
Angesichts des hohen Wasserverbrauches 
und der steigenden Bezugskosten für Trink-
wasser, sind Regenwasser-Sammelanlagen 
nicht nur aus ökologischer, sondern auch 
aus fi nanzieller Sicht eine lohnende Inves-
tition. Gerade im Siegerland steht ausrei-
chend Regenwasser zur Verfügung, um 
damit Toilettenspülung, Gartenbewässe-
rung und Waschmaschine zu betreiben.

Die Trinkwasserversorgungssatzung der 
Stadt Siegen enthält Bestimmungen, die 
beim Betrieb von Regenwassernutzungs-
anlagen zu beachten sind. Zum Schutz 
des Trinkwassers vor Verunreinigungen 
sind technische Mindeststandards einzu-
halten, die in den „Richtlinien der Stadt 
Siegen für den Bau und Betrieb von Re-
genwassernutzungsanlagen“ aufgeführt 
sind.

Neue Anlagen sind vor Inbetriebnahme 
bei der Stadt Siegen zu beantragen und 
dem Kreisgesundheitsamt sowie den Sie-
gener Versorgungsbetrieben anzuzeigen. 
Werden die geforderten technischen 
Standards eingehalten, wird von der Stadt 
Siegen eine Teilbefreiung vom Anschluss- 
und Benutzungszwang erteilt.

Nähere Auskünfte zu diesem Thema er-
halten Sie bei der Abteilung Umwelt der 

Stadt Siegen (Tel. 404-34 48) oder auf de-
ren Internetseiten unter (www.siegen.de/
standard/page.sys/356.htm)

– Elektrotechnik:
In unserer hochtechnisierten Welt ist Elek-
trosmog ein immer häufi ger auftretender 
Verursacher von Befindlichkeits- und 
Schlafstörungen. Hier lässt sich oft mit 
einfachen Mitteln Abhilfe schaffen. Netz-
freischalter und abgeschirmte Kabel, die 
elektrische oder magnetische Störfelder 
unterbinden, sind heutzutage Standard 
beim biologischen Bauen.

14.4 Photovoltaik

Die Erzeugung von Strom aus der Son-
nenstrahlung ist nicht nur aus Gründen 
des Umweltschutzes sondern auch aus 
fi nanzieller Sicht attraktiv. Die Entschei-
dung, in eine Solarstromanlage zu in-
vestieren und damit Stromproduzent zu 
werden, wird mit Zuschüssen und einem 
zinsgünstigen Förderdarlehen honoriert. 
Außerdem wird der ins öffentliche Netz 
eingespeiste Solarstrom nach den Vorga-
ben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) mit dem gesetzlich festgelegten 
Satz (z. B. im Jahr 2006: 51,8 Cent pro 
eingespeiste Kilowattstunde) vergütet.
Die Stadt Siegen nimmt an der Akti-
on „Solar Lokal“, einer bundesweiten 
Imagekampagne für mehr Strom aus 
Sonne, teil. Weitere aktuelle Informa-
tionen zu Solarstrom erhalten Sie am 
SolarLokal-Info-Tel. unter 01803 2000 
3000, der Internetseite www.solarlokal.
de oder der städtischen Webseite unter 
www.siegen.de/standard/page.sys/356.
htm.

14.5 Siegener Heizspiegel

Mieter und Eigentümer von Gebäuden 
sind wegen der ständig steigenden Öl- 
und Gaspreise und hoher Nachzahlungs-
forderungen verunsichert. Der Siegener 
Heizspiegel kann Mietern und Eigentü-
mern helfen, durch den Einsatz moderner 
Technik und den bewussten Umgang mit 
Energie, künftig bares Geld zu sparen. 
Mit seiner Hilfe kann man schnell in Er-
fahrung bringen, ob ein Gebäude sanie-
rungsbedürftig ist und welche Moderni-
sierungs- oder Fördermaßnahmen dafür 
in Frage kommen. 
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Malerarbeiten und moderne Wohnraumgestaltung

WEKA

informativ

praktisch

aktuell

kompetent

kreativ

WEKA info verlag gmbh

Lechstraße 2 • 86415 Mering

Tel.: 08233 384-0

info@weka-info.de

www.weka-info.de

Unsere breite Produktpalette wird auch Sie
überzeugen. Industrie, Handwerk, Handel
und Dienstleistung nutzen unsere Bro-
schüren als optimale Plattform für Unter-
nehmenspräsentationen.
Wir überzeugen durch Erfahrung, Qualität
und mit guten Ideen. Seit über 25 Jahren.

Ob es sich um Kommunen, Landkreise,
Kliniken, Industrie- und Handwerksorgani-
sationen, Bildungs- und Sozialeinrichtun-
gen, Fremdenverkehrsvereine oder Unter-
nehmen handelt, unsere Produkte sind
immer das ideale Medium für Öffentlich-
keitsarbeit – im Print- und Internetbereich.

iinformationsbroschüren � � � � � � � � � �

Elektrotechnik und Installation

http://www.ep-goettert.de
mailto:ep.goettert@t-online.de
http://www.steuber-si.de
mailto:fuewag@netscape.net
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Das Faltblatt zum Siegener Heizspiegel 
kann bei der Abteilung Umwelt (Tel. 
404-34 48) angefordert oder unter der 
Internetseite www.siegen.de abgerufen 
werden. Mit einem Klick wird dort auf 
die Energiespar-Ratgeber der Stadt Sie-
gen weitergeleitet: Die Nutzerinnen und 
Nutzer dieser Internetseiten erfahren in 
wenigen Minuten mit Ihrer Heizkostenab-
rechnung zur Seite, ob ihre Heizkosten zu 
hoch sind. In einem Best-Practice-Archiv 
können sie sich über den Erfolg von En-
ergiesparmaßnahmen informieren.

14.6 Entsorgung – Wiederverwer-
tung

Ein weiterer Punkt, der in den nächs-
ten Jahren sicher einen immer größe-
ren Stellenwert einnehmen wird, ist der 
Umgang mit Rohstoffen. Letztendlich 
landet irgendwann jeder Baustoff auf 
dem Müll. Recyclingfähige oder kompos-
tierbare Materialien sollten Sie deshalb 
vorziehen. Da die Müllgebühren auch in 
Zukunft sehr stark steigen werden, spart 
der schonende Umgang mit Rohstoffen 

und die Verwendung von nachwachsen-
den Rohstoffen Platz auf Mülldeponien 
und Geld.

14.7 Wärmedämmung

Richtig gedämmte Wände und Dächer 
sorgen für angenehme Wärme im Winter 
und schützen im Sommer vor Hitze unter 
dem Dach. Hier können Sie eine Menge 
Heizkosten sparen.

Es ist ein klarer Trend erkennbar, die 
Dämmungen immer mehr zu optimie-
ren. Niedrigenergiehäuser mit besonders 
guten K-Werten sind mit der neuen Ener-
giesparverordnung zum Standard gewor-
den. In einem biologisch gebauten Haus 
haben künstliche Mineralfasern nichts 
zu suchen. Es gibt gute Alternativen zu 
diesen Produkten wie z. B. Isofl oc-Zel-
lulosedämmstoff, Kokos, Schafwolle, 
Holzweichfaserplatten, Hanf, Baumwolle 
oder Flachs. Eine gute Dämmung soll 
nicht nur die Energieverluste in der kalten 
Jahreszeit minimieren, sondern auch im 
Sommer einen Schutz vor Hitze bieten. 

Als optimal haben sich Dämmstoffe mit 
einem höheren spezifi schen Gewicht wie 
z. B. die Zellulose oder Holzweichfaser-
platten herausgestellt. Eine Dämmung 
ist nur tauglich, wenn sie auch gut und 
fugenfrei verlegt ist. Um Bauschäden zu 
vermeiden, muss bei der Konstruktion 
der Dämmung auf eine luftdichte Verle-
gung der Dampfbremse geachtet wer-
den. Hierzu eignen sich besonders die 
in den letzten Jahren weiterentwickelten 
Spezialpappen und Klebesysteme. Beim 
energiesparenden und ökologischen 
Bauen sind Fenster und Türen ein wei-
terer wichtiger Punkt. Um Zugluft und 
Wärmeverluste zu vermeiden, müssen 
die Fenster und Außentüren luftdicht 
verschlossen werden. Achten Sie auf eine 
Wärmeschutzverglasung und setzen sie 
Türen und Fenster bevorzugt aus hei-
mischen Hölzern ein. Für energiespa-
rendes Bauen gibt es an verschiedenen 
Stellen Zuschüsse und/oder zinsgünstige 
Darlehen. Über Fördermöglichkeiten und 
Ansprechpartner können Sie sich im ent-
sprechenden Kapitel in dieser Broschüre 
informieren.
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mailto:info@anders-treppen.de
http://www.anders-treppen.de
http://www.glasklein.de
mailto:info@glasklein.de
http://www.tischlerei-dieter-bruch.de
mailto:info@schreinerei-karl-reuter.de
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http://www.whg-team.de
mailto:post@whg-team.de
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14.8 Innenausbau

Teppichböden und Farben aus der Retorte 
mit all den Unwägbarkeiten sollten durch 
Produkte aus natürlichen Rohstoffen aus-
getauscht werden. Aber Vorsicht: Auch 
hier ist zu beachten, dass nicht alles was 
nach Natur aussieht auch Natur ist.

Beim Teppichboden sollten Sie eine Voll-
deklaration und eine Schadstoffanalyse 
verlangen. In vielen Teppichböden sind 
Schadstoffe wie z. B. Mottenschutzmit-
tel, Pentachlorphenol, Lindan, Permethrin 
und andere Inhaltstoffe mit zweifelhaftem 
Ruf. Für Farben gilt das Gleiche.

Der „Blaue Engel“ ist hier kein ausrei-
chendes Auswahlkriterium. Gesundheit-
liche Aspekte fi nden bei der Vergabe 
dieses Zeichens wenig Beachtung. Ach-
ten Sie bei Naturfarben auf die Volldekla-

ration nach den Richtlinien der Arbeits-
gemeinschaft Naturfarben.

14.9 Holz und Holzbehandlung

Holz ist ein Baustoff, der mehr oder we-
niger in jedem Haus Verwendung fi ndet. 
Achten Sie darauf, unbehandelte Höl-
zer einzusetzen und diese konstruktiv zu 
schützen. Chemischer Holzschutz nach 
DIN ist nur in wenigen Fällen vorgeschrie-
ben und kann dann mit Produkten von 
Naturfarbenherstellern durchgeführt wer-
den. Eine Oberfl ächenbehandlung von 
Holzfußböden mit Naturharzölen und 
Wachs ist im Wohnbereich und teilweise 
auch im Objektbereich die bessere Alter-
native. Beim Kauf von Holzfußböden soll-
ten Sie darauf achten, dass die Hölzer eine 
optimale Restfeuchte im Bereich von 9–12 
Prozent haben. Holzböden sollten beim 
Händler in klimatisierten Räumen gelagert 

werden, zu feuchtes Holz schwindet nach 
der Verlegung (Fugenbildung).

Bei der Verlegung von Holzfußböden in 
Neubauten ist darauf zu achten, dass für 
Massivholz eine Unterkonstruktion aus Holz 
die beste Verlegeart ist. Wo Holz verlegt 
werden soll, können Sie den Estrich weglas-
sen, Sie erhalten so einen stabil liegenden 
Boden und als Nebeneffekt eine bessere 
Dämmung. Die Kosten für eine gute Holz-
unterkonstruktion sind in etwa vergleichbar 
mit den Kosten für einen Estrich.

14.10 Kosten

Ökologisches Bauen muss nicht teurer 
sein als konventionelles Bauen. Wichtig 
ist, beim Preisvergleich auch die Leistung 
und die Folgekosten mit einzubeziehen. 
Eine optimale und gut ausgeführte Däm-
mung kostet zwar auf den ersten Blick 

Alles
für
Innen
und
Außen

mailto:zimmerei-mueller@gmx.de
http://www.Friesen-Balkone.de
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mehr, über den niedrigeren Energiever-
brauch lassen sich diese Mehrausgaben 
jedoch innerhalb kurzer Zeit wieder ein-
sparen – danach verdient die Dämmung 
richtig Geld. Ein anderes Beispiel: Mas-
sivholzböden kosten mehr als billiges 
Laminat, dafür ist der Holzfußboden 
viel langlebiger und kann im Laufe der 
Jahre mehrfach aufgearbeitet werden. 
Das heißt, auf lange Sicht ist ein Massiv-
holzboden wesentlich preiswerter als ein 
scheinbar „günstigeres“ Laminat. Auch 
hier gilt: Billig ist meistens teurer.

14.11 Beratung

Eine gute Beratung ist wichtig; baubio-
logische und ökologische Fachgeschäfte 
können in der Regel zu allen Themen 
Stellung nehmen und auch Firmen und 
Architekten benennen, die ökologisch 
bauen. Informationsmaterial sowie eine 
Liste von Händlern und Architekten kann 
beim Bundesverband Gesundes Bauen 
und Wohnen angefordert werden. Auch 
wenn Sie Fragen zur Baubiologie haben, 
können Sie sich an die Mitglieder oder an 
den Verband direkt wenden.
Anschrift: GBW e. V., Postfach 1543, 
38005 Braunschweig, Tel. 05 31/35 28 51, 

Fax 05 31/35 52 12 oder Regionalgrup-
penleiter Michael Graen, Kölner Stra-
ße 2, 51580 Reichshof, Tel. 0 22 96/
99 11 04.

Weiteres Informationsmaterial zum öko-
logischen und energiesparenden Bauen 
können Sie erhalten bei der Abteilung 
Umwelt der Stadt Siegen, Tel. 02 71/404-
32 14.

15. Baumschutz

Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt 
Siegen sind Laubbäume mit einem 
Stammumfang von mindestens 100 cm 
und Nadelbäume mit einem Stammum-
fang von mindestens 120 cm, jeweils 
gemessen 1 m über dem Erdboden, 
geschützt. Nicht unter den Schutz der 
Baumschutzsatzung fallen Obstbäume 
(mit Ausnahme von Walnussbäumen), 
Fichten, Birken, Pappeln sowie Baum-
arten, deren Kronen durch Veredelung 
gezüchtet werden.
Müssen geschützte Bäume im Zuge eines 
Bauvorhabens entfernt werden, ist bei 
der Abteilung Umwelt der Stadt Siegen 
(Postfach 100352, 57003 Siegen, Tel. 
404-32 13) schriftlich eine Ausnahmege-

nehmigung zur Entfernung der Bäume zu 
beantragen. Dem Antrag ist ein Lageplan 
beizufügen, in dem die auf dem Grund-
stück vorhandenen geschützten Bäume mit 
ihrem Standort unter Angabe der Art und 
des Stammumfanges einzutragen sind.
In jedem Fall ist eine Ersatzmaßnahme 
erforderlich, die in der Ausnahmegeneh-
migung festgelegt wird, und z. B. die 
Anpfl anzung eines oder mehrerer Bäume 
bedeuten kann.

Für Ihre Garten gestaltung sind wir gern für Sie da!

© Hans Jürgen Landes

http://www.heinke-gaerten.de
mailto:info@herling-siegen.de
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Bauunter-
nehmen 
und weitere 
Ansprech-
partner

Creativa
Bauplanungs- und
Vermittlungs GmbH

Löhrstraße 15
57072 Siegen
Tel. 0271 - 770 182 0
Fax 0271 - 770 182 20

www.siegen.
modernhouses.de

Partner der
mh.modern houses
www.modernhouses.de

Wir bauen Ihr Haus schlüsselfertig mit ***poraFORM
Mit dem hochwertigem ***poraFORM-Massivbausystem errichten wir Ihren *** Lebensraum
mit der besonderen Wohnfühlgarantie, als Ausbauhaus oder schlüsselferftig. Wir sind das
von modern houses lizensierte Hausbauunternehmen im Siegerland für “Ihr Traumhaus”.

http://www.solidhaus-gmbh.de
http://www.modernhaouse.de
http://www.siegen.modernhouse.de
http://www.droessler.de
http://www.reeh-beton.de
mailto:info@reeh-beton.de
http://www.hundhausen-garagen.de
mailto:marius@kuchna.de
mailto:info@kraft-bauen.de
http://www.kraft-bauen.de
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16. Barrierefreie Wohnungs-
zugänge und rollstuhlzu-
gängliche Wohnungen

Wer sich mit Wohnungs- oder Hausbau 
beschäftigt, denkt in den seltensten Fällen 
daran, das zukünftige Heim behinderten-
gerecht zu gestalten. Zudem entstehen 
dann Mehr kosten und so bleiben derar-
tige Überlegungen leider viel zu häufi g 
außen vor; vergessen wird allerdings da-
bei, dass ein nachträglicher Umbau in der 
Regel viel kostspieliger und manchmal 
gar nicht angemessen möglich ist. – Wer 
selbst von einer Behinderung betroffen 
ist oder Angehörige hat, die z. B. auf 
einen Rollstuhl oder andere Gehhilfen 
angewiesen sind, beachtet natürlich, dass 
ein breiterer Haus eingang, großzügige 
Flächen in Bad und Toilette, überhaupt 
ein behindertengerechtes Bad sowie viele 
andere Details von vornherein eingeplant 
werden.

Bedenken Sie also: Sie werden älter und 
benötigen irgendwann womöglich ge-
nau die zusätzlichen Flächen und Hal-
terungen, an denen Sie derzeit sparen. 
Außerdem kann es jederzeit passieren, 
dass Sie oder ein Familienmitglied durch 
Krankheit oder Unfall ganz plötzlich mit 
Barrieren in Ihrer Wohnung oder Ihrem 

Haus konfrontiert sind – durch umsich-
tige Planung lassen sich derlei Probleme 
vermeiden!

Diese Erfahrungen führten auch dazu, 
dass behindertenfreundliche Woh-
nungen heutzutage zunehmend zum 
Standard werden. So hat das Land 
NRW in § 49 Abs. 2 der Bauordnung 
Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) be-
stimmt, dass in Gebäuden mit mehr 
als zwei Wohnungen die Wohnungen 
mindestens eines Geschosses barriere-
frei erreichbar sein müssen. Sie müssen 
also mit dem Hauseingang auf einer 
Ebene liegen oder über einen ebenerdi-
gen Aufzug erreichbar sein. Ferner sind 
in diesen die Wohn- und Schlafräume, 
eine Toilette, ein Bad und die Küche 
oder Kochnische mit dem Rollstuhl zu-
gänglich zu gestalten. Im Wohnungsbe-
reich darf es keine Stufen, Schwellen, 
Trep pen, untere Türanschläge u. ä. ge-
ben. Die Bestimmungen der DIN 18025 
sind zwar nicht verpfl ichtend anzuwen-
den, sie sollen aber zur Beurteilung der 
geforderten Barrierefreiheit (Rampen, 
Mindesttürbreiten, Bewegungsfl ächen) 
herangezogen werden. – Durch dieses 
umsichtige Vorgehen wird der, gewiss 
in der Zukunft erheblich steigende, Be-
darf an behindertenfreundlichen Woh-
nungen schon heute sichergestellt.

Wer bereits bei der Planung seines 
Hauses oder beim anstehenden Um-
bau auf Barrierefreiheit zum Beispiel 
aufgrund einer außerordentlichen Geh-
behinderung achten muss, kann für 
die Mehrkosten unter entsprechenden 
Voraussetzungen ein zinsverbilligtes 
Baudarlehen des Landes NRW für Bau-
maßnahmen wegen besonderer Bedürf-
nisse von schwerbehinderten Menschen 
beantragen. Wird durch die Baumaß-
nahme der Pfl egeaufwand gegenüber 
dem jetzigen erleichtert, so kann für 
diese Mehrkosten ein Zuschussantrag 
bei der Pfl egekasse aussichtsreich sein, 
wenn der Antrag vor der Auftragsver-
gabe gestellt wird und eine Pfl egestufe 
festgestellt ist. 

Alle, die mit dem Häuslebau befasst sind, 
sollten also frühzeitig über Barrierefreiheit 
in ihrem zukünftigen Heim nachdenken, 
denn wer will schon wegen einer auf-
tretenden Notlage sein liebgewonnenes 
Zuhause verlassen oder umständlich ver-
ändern müssen.

Für Rückfragen und zu Beratungen ste-
hen die Wohnungsförderung und die 
Behindertenbeauftragte der Stadt Siegen 
gerne zur Verfügung (Tel: 02 71/404-
21 40, Fax 02 71/404-27 16, E-Mail: 
g_dittmar@siegen.de).

An den Weiden 27  ·  57078 Siegen  ·  Tel. 0271  405 74-0
e-mail: info@heinzerling-aufzuege.de  ·  www.heinzerling-aufzuege.de

• Personenaufzüge
• Lastenaufzüge
• Plattformlifte
• Treppenlifte
• Wartung
• Service



17. Ansprechpartner rund ums Bauen

Stadt Siegen
Postfach 100352
57003 Siegen
Tel. 02 71/404-0

Besuchen Sie unsere Homepage im Internet: http//www.siegen.de mit Behördenwegweiser und E-Mail-Adressen

Amt Anschrift/Ansprechpartner Telefon Fax

Bauaufsicht, Stadtplanung, Denkmalschutz Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7

Leitung: Herr Diehl 32 70 27 39

Servicestelle Bauberatung Frau Rubertus
Herr Hahn

32 91
32 86

27 37

Baulasten Frau Bork 32 94

Archivakten Frau Kurz 32 72

Brandschutz Herr Jakobs 32 90

Bezirk Siegen-Nord und -Süd Herr Albrecht 32 74

Bezirk Siegen-Mitte Herr Otto 33 64

Vermessung Rathaus Geisweid

Lagepläne Frau Schneider 32 35 32 33

Gutachterausschuss Herr Horsten 32 63

Geschäftsstelle Umlegung Herr Kass 32 25

Arbeitsgruppe Beiträge Rathaus Geisweid

Erschließungsbeiträge Herr Tünz 34 38 35 55

Straße und Verkehr Rathaus Geisweid

Straßenaufbrüche Frau Bauman 34 43 27 31

Umwelt Rathaus Geisweid

Herr Dr. Kraft 34 48 27 39

Liegenschaften Rathaus Weidenau

Herr Ohrndorf 24 20 27 01

Stadtentwicklung Rathaus Weidenau

Herr Weidt 24 13

Wohnungsbauförderung Rathaus Weidenau

Herr Kölsch 22 03 27 18

Beauftragte für Behindertenfragen Rathaus Weidenau

Frau Dittmar 21 40 27 16

Eigenbetrieb ESI Zentrale
Betriebsgebäude Goldammerweg 30

31 45-601 31 45-600

Werkleitung Herr Krüger 31 45-613

I. Vom Baugrund zum Planentwurf

II. Bauen im Stadtgebiet Siegen

III. Was ist beim Planen und Bauen zu beachten?




